
bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 

Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit 

in der Welt. Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende 

Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Jeder hat das Recht 

auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer 

verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 

verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit 

der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes 

eingegrifen werden. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und 

Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung 

der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung 

bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 

Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 

werden. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen 

und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte 

Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen 

zum Kriegsdienst mit der Wafe gezwungen werden. Das Nähere regelt ein 

Bundesgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 

äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert 

zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch 

Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur fndet nicht statt. Diese Rechte 
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Festvortrag
Mi., 29. Mai, 20 Uhr im Bürgerhaus

Prof. Dr. Peter M. Huber – „Zwischen Dankbarkeit, Stolz 

und Verantwortung“

Ausstellung
Mi., 29. Mai bis Fr. 7. Juni, 20 Uhr im Bürgerhaus

Nemetschek-Stiftung – „Freiheit und ich“

Musikfest
Sa., 1. Juni, 16 – 22 Uhr im Ortszentrum und Großhesselohe

24 Live-Bands – „In Verschiedenheit vereint“

Lesung
Di., 4. Juni, 14.30 Uhr, 

Charlotte-Dessecker-Bücherei im Bürgerhaus

Georg M. Oswald – „Unsere Grundrechte“
GRUNDgesetz – GRUNDlage unseres Zusammenlebens.

GRUND zu feiern!

Veranstalter: Erste Bürgermeisterin und alle Fraktionen des Gemeinderats

www.70JahreGG.pullach.de

Eintritt frei!


